GESELLSCHAFTERVERTRAG

der Planungsgemeinschaft „Wohnprojekt Freiland Flensburg GbR“

Die folgenden Personen – im folgenden Gesellschafter genannt - gründen eine Planungsgemeinschaft – im folgenden GbR genannt - mit dem Ziel der Entwicklung eines sozial-ökologischen, nachbarschaftsorientierten Wohnprojektes in Flensburg:

Weitere Gesellschafter können aufgenommen werden. Eine vollständige Liste der Gesellschafter findet sich in Anlage 2.

Präambel 

Zweck dieses Gesellschaftervertrages ist es, ein selbstverwaltetes Wohnprojekt in Flensburg zu entwickeln und zu verwirklichen, mit dem ausdrücklich keine kommerziellen Ziele verfolgt werden sollen. Es soll auch für die Zukunft verhindert werden, dass aus der Vermietung oder dem Verkauf von Anteilen spekulative Gewinne erzielt werden können. Das soll auch gelten für den Fall, dass Gesellschafter austreten oder hinzukommen oder die GbR aufgelöst wird. 

Die GbR soll in eine Genossenschaft münden. Teile der Gebäude können an Menschen veräußert werden, die die Wohnungen oder Gewerbeflächen selbst nutzen, aber Teil des Wohnprojekts bleiben.

Die Selbstverwaltung des Projektes sowie die gemeinsame Entscheidung über die Neuaufnahme neuer Gesellschafter sind ein weiterer, wesentlicher Inhalt des Projektes. 

§ 1 Name, Sitz und Zweck der GbR

1. Die GbR als Gesellschaft bürgerlichen Rechts tritt nach außen unter dem Namen „Wohnprojekt Freiland Flensburg GbR“ auf. 

2. Die Gesellschafter planen den Ankauf eines Grundstückes in 24937 Flensburg, Munketoft 42, in der Rechtsform einer noch zu gründenden Genossenschaft. Deshalb soll ein Konzept entwickelt werden, das Fragen der Neubauplanung, der Energieversorgung, der Rechtsformgestaltung, der Grundstücksgestaltung, der Erschließungsplanung, der Gemeinschaftsräume, der Flächenverteilung und sonstige gemeinschaftlich zu lösende Probleme klären soll. Desweiteren soll die Herstellung des Baurechtes verfolgt werden. Bis zum Ankauf soll für das Grundstück eine Anhandgabe vom Eigentümer erlangt werden, um die Konzepterstellung und die Planungskosten abzusichern. Alternativ kann mit dem jetzigen Grundeigentümer über eine Überlassung des Baugrundes in Erbpacht verhandelt werden. Sobald der GbR Gesellschafter in ausreichender Anzahl beigetreten sind, soll eine Genossenschaft gegründet und nach Sicherstellung der Finanzierung der Grundstückskaufvertrag bzw. der Erbpachtvertrag abgeschlossen werden. Wie hoch diese Anzahl sein soll bzw. notwendigerweise sein muß, beschließt die Gesellschafterversammlung.

3. Sitz der GbR ist c/o Wolfgang Almenritter, Moltkestraße 24, 24937 Flensburg. 

§ 2 Einlagen der Gesellschafter

1. Jeder Gesellschafter bringt ein Eintrittsgeld in Höhe von 500,- Euro sowie 100 Euro Einlage pro qm gewünschter Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung ein, die für Marketing, Entwicklungs- und Planungskosten zu verwenden sind. Sind weitere Einlagen erforderlich, beschließt dies die Gesellschafterversammlung. Bei Realisierung des Projektes fließen die Vorlaufkosten in die Gesamtkosten und die Gesamtfinanzierung ein, so dass eine Verrechnung der Einlagen mit dem zu zahlenden Gemeinschaftskostenanteil bzw. dem Genossenschaftsanteil der jeweiligen Gesellschafter erfolgt.

2. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die sich durch den Zweck der GbR ergeben, tragen die Gesellschafter gemeinsam, anteilig bezogen auf den jeweiligen Anteil laut § 2.1. dieses Vertrages. 

3. Das Eintrittsgeld ist nach Punkt 1. auf ein noch zu eröffnendes Gesellschaftskonto bis zum 31.12.2009 zu zahlen. Die Einlage ist bis zum 30.06.2010 zu zahlen. Für nach den jeweiligen Zahlungszeitpunkten eintretende Gesellschafter beträgt die Zahlungsfrist 14 Tage nach Eintritt in die Gesellschaft.

4. Im Einzelfall kann Gesellschaftern durch Beschluss der Gesellschaftersammlung eine Stundung der Einlage gewährt werden. Die zinslose Stundung ist ab Beschlussdatum mit mindestens 50,00 Euro monatlich und zahlbar bis zum 03. eines jeden Monats zu tilgen. Die Stundung endet mit dem Grundstückskauf. Zu diesem Zeitpunkt ist die restliche Einlage fällig. Bei einem Rückstand von 3 Monatsraten kann die Gesellschafterversammlung die Stundung mit sofortiger Wirkung aufheben. Gesellschafter, die die Stundung in Anspruch nehmen, können zu jedem Zeitpunkt die Einlage vollständig leisten und damit anderen die Gewährung der Stundung ermöglichen.

§ 3 Haftung der GbR 

1. Beim Abschluss von Rechtsgeschäften, die eine Verpflichtung von mehr als 1.000 Euro im Einzelfall begründen, ist eine gesamtschuldnerische Haftung der Gesellschafter auszuschließen und eine teilschuldnerische Haftung nach Gesellschaftsanteilen zu vereinbaren, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt auf Antrag eine Ausnahme. 

§ 4 Vertretung, Gesellschafter-Versammlungen 

1. Jeder Gesellschafter hat in der Gesellschafterversammlung eine Stimme. Eine Stimmrechtsübertragung ist nur an Mitgesellschafter oder Mitglieder der jeweiligen Baupartei möglich. Die Stimmrechtsübertragung kann mit einer Weisung verbunden werden.

2. Die Bauparteien der Gesellschafter und ihre Mitglieder sind in der Anlage 5 zu diesem Vertrag aufgelistet. Zukünftige Gesellschafter teilen die Mitglieder ihrer Baupartei den Vertretungsberechtigten schriftlich mit.

3. Beschlüsse in den Gesellschafterversammlungen werden einstimmig gefaßt. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

4. Die Gesellschafterversammlungen finden regelmäßig statt. Die Termine werden auf den vorausgehenden Gesellschafterversammlungen festgelegt. Diese sind beschlußfähig, wenn mindestens 50 % der Stimmrechte anwesend sind. Von den Gesellschafterversammlungen werden Protokolle angefertigt, die den Gesellschaftern per e-mail oder auf Verlangen in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

5. Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung kann durch die Vertretungsberechtigten einberufen werden. Sie muss einberufen werden, wenn 25 % der Gesellschafter dies bei den Vertretungsberechtigten beantragen.

6. Die Tagesordnung für die kommende Gesellschafterversammlung wird eine Woche vorher den Gesellschaftern per e-mail zugestellt. Von dieser Regelung darf nur abgewichen werden, wenn sämtliche Gesellschafter auf der Gesellschafterversammlung anwesend sind.

7. Die Gesellschafterversammlung wählt drei Vertreter aus ihrer Mitte, die die Gesellschaft nach außen jeweils zu zweit gemeinsam vertreten können. Die Vertretungsberechtigten werden im Anhang benannt. Die Vollmacht kann nur in der Weise widerrufen werden, dass durch die Gesellschafterversammlung ein oder mehrere andere Vertreter aus ihrer Mitte benannt werden. 

§ 5 Eintritt, Rechte und Pflichten der Gesellschafter 

1. Weitere Gesellschafter können durch Beschluß der Gesellschafterversammlung – bei Abwesenheit der Bewerber - aufgenommen werden.

2. Jeder beigetretene Gesellschafter hat das Eintrittsgeld, sämtliche vereinbarten Einlagen nach § 2 und die darüberhinaus zusätzlich beschlossenen Einlagen zu leisten und den Gesellschaftsvertrag anzuerkennen.

3. Jeder Gesellschafter hat das Recht, jederzeit Auskunft über die Vermögenssituation der Gesellschaft zu erhalten. 

4. Finanzielle Verpflichtungen tragen die Gesellschafter grundsätzlich nach der Größe der von ihnen gewünschten Wohnfläche 

5. Die Rechte der Gesellschafter sind weder ganz noch teilweise abtretbar, übertragbar oder verpfändbar. Eine Abtretung oder Übertragung innerhalb der Baupartei ist möglich.

6. Die Gesellschafter haben das beigefügte Konzept und die Protokolle des Wohnprojektes ab 05.08.2009 in Anlage 4 zur Kenntnis genommen. Etwaige Verpflichtungen daraus gelten für sämtliche Gesellschafter.

§ 6 Ausscheiden eines Gesellschafters 

1. Einzelne Gesellschafter können die Mitgliedschaft in der GbR mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen.

2. Ein Gesellschafter kann durch die Gesellschafterversammlung aus wichtigem Grunde aus der GbR ausgeschlossen werden. Insbesondere stellt es einen wichtigen Grund dar, wenn ein Gesellschafter die beschlossene Einlage trotz Mahnung mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig erbracht hat.

3. Bei Austritt oder Ausschluß eines oder mehrerer Gesellschafter aus der GbR wird die GbR von den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt. Das gleiche gilt für den Fall, dass in den Anteil eines Gesellschafters vollstreckt wird. 

4. Die Gesellschaft hat ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn über das Vermögen eines Gesellschafters ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird oder wenn sein Gesellschaftsanteil Gegenstand von Maßnahmen Dritter nach § 725 BGB ist. Eine etwaige Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses durch einen Gläubiger hat keine Rechtswirkung. Das außerordentliche Kündigungsrecht wird durch die Gesellschafterversammlung ausgeübt.

5. Ausscheidende Gesellschafter erhalten ihre anteiligen Einlagen (nicht das Eintrittsgeld, das nicht zurückgezahlt wird) erstattet, abzüglich individueller Planungs- und Beratungskosten sowie voraussichtlicher anteiliger Marketingkosten für die Neuvermarktung. Die Einlagen werden grundsätzlich nicht verzinst. Es wird kein Inflationsausgleich gezahlt.

6. Gleichberechtigt zu den Ansprüchen der ausscheidenden Gesellschafter besteht ein Anspruch der verbleibenden Gesellschafter auf Erhaltung der finanziellen Grundlagen zur Weiterführung des Wohnprojektes. Die Rückzahlung darf das Wohnprojekt nicht gefährden. Die Gesellschafter verpflichten sich, eine Regelung innerhalb von 6 Monaten nach Kündigung oder Ausschluß herbeizuführen, welche die Ansprüche beider Seiten berücksichtigt und einen konkreten Zeitplan über die Rückzahlung der Einlagen der ausscheidenden Gesellschafter beinhaltet. Die Rückzahlung muss spätestens innerhalb von 3 Jahren ggf. in Raten erfolgt sein. 

§ 7 Dauer der Gesellschaft 

1. Die Gesellschaft beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Gesellschafterversammlung kann bei Nichtrealisierung des Projektes nach Begleichung aller Vorlaufkosten die Auflösung der Gesellschaft mit ¾ Mehrheit beschließen. Zum Zeitpunkt der Auflösung evtl. noch vorhandenes Gesellschaftskapital wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Einlagen ausgezahlt.

§ 8 Tod eines Gesellschafters 

1. Im Falle des Todes eines oder mehrerer Gesellschafter wird die Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt. 

2. Soweit es sich bei den Erben des verstorbenen Gesellschafters um den Ehepartner, Lebenspartner oder Kinder des Gesellschafter handelt, hat der Erbe einen Anspruch auf Eintritt in die Gesellschaft. Die Mitglieder der Baupartei des verstorbenen Gesellschafters können ebenfalls diesen Anspruch geltend machen. Treffen diese Voraussetzungen auf mehrere Personen zu, kann nur einer von ihnen dieses Recht wahrnehmen. 

3. Der Eintritt des Erben ist durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung zu erklären.

4. Die übrigen Gesellschafter können innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Todestag des verstorbenen Gesellschafters, dem Eintritt des Erben oder des Mitglieds der Baupartei in die Gesellschaft widersprechen, sofern begründete Zweifel daran bestehen, dass sich der Erbe oder das Mitglied der Baupartei die Ziele der Gesellschaft zu eigen macht oder dass Zweifel daran bestehen, dass er sich in die Hausgemeinschaft einfügt. Der Widerspruch erfolgt durch Beschlussfassung.

4. Erfolgt kein Eintritt in die Gesellschaft, hat der Erbe einen Auszahlungsanspruch gemäß § 6 Nr. 5. dieses Vertrages. 

§ 9 Auflösung der Gesellschaft 

1. Die Auflösung kann von der Gesellschafterversammlung beschlossen werden. Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Auszahlung der Gesellschafter gemäß § 7 dieses Vertrages. 

§ 10 Salvatorische Klausel 

1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im übrigen wirksam. 

2. Für den Fall der Unwirksamkeit verpflichten sich die Gesellschafter, eine neue Regelung zu treffen, die wirtschaftlich der unwirksamen Regelung weitestgehend entspricht. 

§ 11 Änderungen des Vertrages 

1. Änderungen des Vertrages können nur von der Gesellschafterversammlung herbeigeführt werden. Der geänderte Vertrag ersetzt den vorherigen Vertrag nachdem die Änderung beschlossen wurde.

§ 12 Mediation und Schiedsvereinbarung 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein Mediationsverfahren durchzuführen. Dieses hat zum Ziel, eine interessengerechte und faire Vereinbarung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten. Die Auswahl des Mediators trifft die Leitung des Hauses der Familie in Flensburg.

2. Für den Fall, dass die Mediation innerhalb von drei Monaten nicht zu einem alle Parteien zufriedenstellenden Ergebnis führt, unterwerfen sich die Vertragsschließenden einem Schiedsgericht unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges. 

3. Das Schiedsgericht besteht aus zwei von dem im Streit befindlichen Parteien zu benennenden Schiedsrichtern und einem von den Schiedsrichtern zu bestimmenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende soll die Befähigung zum Richteramt haben. 

4. Können sich die Schiedsrichter auf die Person des Vorsitzenden innerhalb einer angemessenen Frist – vier Wochen werden als angemessen betrachtet – nicht einigen, so bestimmt diesen der Präsident der Anwaltskammer in Schleswig.

5. Das Schiedsgerichtsverfahren richtet sich nach den Vorschriften des 10. Buches der Zivilprozessordnung. 

6. Mit der in § 12 formulierten Schiedsvereinbarung erklären sich die Unterzeichner ausdrücklich einverstanden. 

Flensburg, den 16.12.2009

Ergänzt am 16.06.2010 (§2 Punkt 4)

Geändert am 04.08.10 (§11)

Anlagen:

Anlage 1: NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN DER GESELLSCHAFTER

Anlage 2: LISTE DER ANSCHRIFTEN DER GESELLSCHAFTER MIT AUFLISTUNG DER EINZUBRINGENDEN EINTRITTSGELDER UND DER EINLAGEN JEDES GESELLSCHAFTERS 

Anlage 3: NAMEN DER VERTRETUNGSBERECHTIGTEN gemäß § 4 

Anlage 4: KONZEPT UND PROTOKOLLE ab 05.08.2009 ZUR KENNTNIS DER GESELLSCHAFTER

Anlage 5: LISTE DER BAUPARTEIEN UND IHRER MITGLIEDER
